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1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

1.1 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan Wohngebiet Glaslern südlich Ridinger Straße 

Die Gemeinde Berglern besitzt einen von der Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 9. März 1992  

(Nr. 421-4621 ED-1-1/91) genehmigten Flächennutzungsplan, der seitdem mehrmals geändert wurde.  

Für das Wohngebiet Glaslern südlich Ridinger Straße wurde im Jahr 2004 der Bebauungsplan aufgestellt, im 

Jahr 2011 wurde er zum ersten Mal geändert (siehe Abbildung, Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebau-

ungsplan). Der Gemeinderat Berglern hat in seiner Sitzung am 12. September 2019 die Durchführung dieser 

2. beschleunigten Änderung des Bebauungsplans zur Erweiterung des Wohngebiets  beschlossen. Die Erwei-

terungsfläche ist im Flächennutzungsplan als Grünfläche dargestellt. 

 

1.2 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Der Eigentümer eines Grundstücks am Nikolausweg hat die Errichtung von zwei Einfamilienhäusern bean-

tragt (siehe Abbildung, Ausschnitt aus dem Antrag). Die Fläche ist im rechtskräftigen Bebauungsplan als 

Grünfläche festgesetzt, mit zu erhaltendem Obstbaumbestand. Eine Realisierung der Wohnhäuser ist nur 

möglich, wenn der Bebauungsplan geändert wird. Da es grundsätzlich dem städtebaulichen Ziel der Gemein-

de entspricht, die Nachfrage nach Wohnbauflächen flächensparend im Ortsinneren zu erfüllen, nimmt die 

Gemeinde den Antrag zum Anlass, diese Innenentwicklung bauleitplanerisch vorzubereiten. Neben den Fra-

gen der Erschließung sind dabei vor allem die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes zu beachten. Bei 

der Änderung soll außerdem eine Fläche für ein Breitband-Verteilerhäuschen an der Ridinger Straße festge-

setzt werden. 
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1.3 Einordnung der Planung in die Ziele der Raumordnung 

Die Planung ist an die verbindlichen Ziele der Raumordnungspläne anzupassen (Landesentwicklungspro-

gramm Bayern (LEP), Regionalplan München (RP), Waldfunktionsplan Teilabschnitt Region München (14), 

Waldfunktionskarte des Landkreises Erding). Für die vorliegende Bebauungsplanänderung sind insbesondere 

die Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung ein-

schlägig, nach denen vorhandene Potentiale der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen sind – unter Be-

rücksichtigung ökologischer, ökonomischer, sozialer und baukultureller Aspekte (Kapitel 3 des LEP). 

Eine nachhaltige Siedlungsentwicklung ist nach dem Landesentwicklungsprogramm dann gewährleistet, 

„wenn sich der Umfang der Siedlungstätigkeit vorwiegend an der Erhaltung und angemessenen Weiterentwick-

lung der gewachsenen Siedlungsstrukturen orientiert. Dabei sind neben ökologischen, ökonomischen und sozia-

len auch baukulturelle Aspekte zu berücksichtigen.“ Das LEP zielt auf eine flächensparende und damit auch 

dichtere Bebauung ab, aber unter dem grundsätzlichen Vorbehalt, dass flächensparende Siedlungsformen  

einer unterschiedlichen Umsetzung in Abhängigkeit von den ortsspezifischen Gegebenheiten bedürfen, wie 

u.a. den vorhandenen Siedlungsstrukturen, dem Ortsbild oder der Topographie. 

1.4 Verfahren 

Der Bebauungsplan dient einer Maßnahme der Innenentwicklung, der Nachverdichtung im Ortsinneren.  

Der Bebauungsplan kann deshalb im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden. Auch 

die sonstigen Voraussetzungen für dieses Verfahren sind erfüllt: 

 Der Bebauungsplan setzt eine zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO von weniger als 

20.000 m² fest (schon die Wohngebietsfläche des Bebauungsplans ist kleiner als 20.000 m²,  

ca. 10.578 m², siehe Abbildung).  

 

Es werden keine anderen Bebauungspläne in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen 

Zusammenhang aufgestellt, deren zulässige Grundfläche dabei mitzurechnen wäre: der Bebau-

ungsplan Erdinger Straße wurde bereits vor drei Jahren aufgestellt, die erste Änderung Glaslern 

südlich Ridinger Straße vor sechs Jahren. 

 Durch die Bebauungsplanänderung wird kein Vorhaben zugelassen, das einer Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG) oder nach Landesrecht unterliegt. 

 Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 

BauGB genannten Schutzgüter, also der Erhaltungsziele und des Schutzzwecks der Natura 2000-

Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes.  

 Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder  

Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes zu beachten sind. 

Die Gemeinde Berglern ändert den Bebauungsplan somit im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. 

Von einer Umweltprüfung und der Erstellung eines Umweltberichts wird abgesehen. Die Änderung ersetzt 

den ursprünglichen Bebauungsplan und seine bisherige Änderung. Die bisherigen Begründungen bleiben  

jedoch weiterhin gültig. Die Bebauungsplanänderung weicht vom Flächennutzungsplan ab, in dem auf der 

Erweiterungsfläche eine Grünfläche dargestellt ist.  
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2 Änderung 

2.1 Konzept 

Der Bebauungsplanentwurf orientiert sich an dem Lageplan des Antrags. Die beantragte Bebauung mit zwei 

12 m x 8,5 m großen Einfamilienhäusern ist nach den geplanten Festsetzungen zulässig. Kleine Spielräume 

wurden bei den Festsetzungen berücksichtigt. Die beiden Grundstücke sind etwa 520 m² groß. Es wird ange-

nommen, dass für die Parzellen zwei eigene Flurstücke gebildet werden. Derzeit gehört die Fläche zum Flur-

stück 479/3, das bereits erschlossen ist. Die Festsetzungen werden auf eine Grundstücksteilung ausgerich-

tet. Da die beiden Parzellen nach der Teilung nicht in ausreichender Breite an einer öffentlichen 

Verkehrsfläche anliegen, wird die öffentliche Verkehrsfläche im Bebauungsplan geringfügig erweitert (Niko-

lausweg). Die Parzelle 18 wird über die Parzelle 19 erschlossen, was nach Art. 4 BayBO voraussetzt, dass die 

Zufahrt rechtlich gesichert wird.  

Für Besucher und Lieferanten sind in diesem Wohngebiet keine gesonderten öffentlichen Stellplätze ausge-

wiesen, sie müssen auf der Fahrbahn parken. Da die Fahrbahnbreite das prinzipiell zulässt – wenn auch ein-

geschränkt durch Grundstückszufahrten – und das Gebiet nur locker bebaut ist, ist der zusätzliche Anschluss 

von zwei Wohnhäusern unproblematisch. Für die beiden Häuser müssen auf den Grundstücken Stellplätze 

nach der Stellplatzsatzung errichtet werden. 

Die Grünfläche, die jetzt teilweise bebaut werden soll, wurde bei der Aufstellung des Bebauungsplans als 

private Grünfläche – zu erhaltende Obstwiese – festgesetzt. Die Festsetzung diente dazu, Eingriffe in den 

Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu vermeiden. Die Gemeinde kam damit dem gesetzlichen Gebot 

nach, solche Eingriffe nach Möglichkeit zu vermeiden. Gleichzeitig diente die Maßnahme dazu, ein hoch-

wertiges Wohnumfeld und den dörflichen, landwirtschaftlich geprägten Charakter des Gebiets zu bewahren. 

In der Konsequenz konnte die Gemeinde den Umfang der Ausgleichsmaßnahmen für das Wohngebiet redu-

zieren. Aus naturschutzfachlicher Sicht wäre es optimal, die beiden Wohnhäuser weiter nördlich zu situie-

ren, wo keine Obstbäume betroffen sind. Diese Flächen sind jedoch Teil eines landwirtschaftlichen Betriebs 

und aus wirtschaftlichen Gründen nicht verfügbar.  

Im beschleunigten Änderungsverfahren nach § 13a BauGB wäre es grundsätzlich möglich, die Obstwiese oh-

ne Ausgleich zu überplanen. Vor dem Hintergrund der damaligen Absichten der Gemeinde und dem Zusam-

menhang mit den ursprünglichen Ausgleichsmaßnahmen soll die Obstwiese jedoch nicht ersatzlos überbaut, 

sondern verlegt werden. Die Obstwiese wird daher innerhalb der Bebauung zwischen Erdinger Straße und Ni-

kolausweg neu angelegt. Vorteil dieser Variante ist, dass keine intensiv bewirtschafteten Flächen bean-

sprucht werden.  

 

Alternativ wurde überlegt, die Obstwiese am östlichen Ortsrand im Anschluss an die gemeindliche Aus-

gleichsfläche neu anzulegen (siehe Abbildung, Variante 2). Diese Variante hätte den Vorteil, dass eine zu-

künftige Bebauung der Fläche weniger wahrscheinlich ist, so dass die Obstbäume ökologisch wertvolle  

Altersstufen von 30 Jahren und weit darüber hinaus erreichen können. Im Hinblick auf das Gebot, landwirt-

schaftlich genutzte Flächen vor der Umnutzung zu verschonen, wurde diese Variante nicht weiter verfolgt. 
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Für die Glasfaser-Verteilerstation wird ein Standort an der 

Ridinger Straße ausgewiesen. Es handelt sich um ein klei-

nes Häuschen, Grundfläche ca. 2 x 3 m, Höhe ca. 3 m (sie-

he Abbildung, Deutsche Glasfaser Netz Entwicklung GmbH, 

beispielhaft). Die Station soll mit ca. 1 m Abstand zur 

Straße errichtet werden. Umlaufend wird ein ca. 1 m brei-

ter Bereich gepflastert.  

Die Anlage wird mit einer schallgedämmten Kühleinheit 

versehen, deren Schallleistungspegel Lw(A) vom Versor-

gungsunternehmen mit 52,5 dB(A) angegeben wird. Der 

geplante Abstand zwischen dem Häuschen und dem 

nächstgelegenen Wohnhaus beträgt 26 m. Das Bayerische 

Landesamt für Umwelt1 empfiehlt für Geräte mit 55 dB(A) 

Mindestabstände zur Wohnbebauung von 13 m im allge-

meinen Wohngebiet und 23 m im reinen Wohngebiet.  

Die Planung lässt deshalb keine Lärmbelästigungen im 

Wohngebiet erwarten. 

Um die Station in die Ausgleichsfläche mit Spielplatz und Sitzgruppen und in das Ortsbild zu integrieren, 

wurde von einem Standort ganz am Ortsrand abgesehen. Für die Station müssen zwei Sträucher versetzt oder 

ersetzt werden. An der Westseite wird die Station von bestehenden Sträuchern eingegrünt, an der Süd- und 

Ostseite sollen zusätzliche Sträucher als Eingrünung ergänzt werden. Der Flächenverlust von weniger als  

einem Prozent der Ausgleichsfläche ist kein erheblicher oder auszugleichender Eingriff in das Ausgleichs-

konzept. 

2.2 Änderung von Festsetzungen 

Dieser Begründung liegt ein Differenzplan bei, in dem die einzelnen Planänderungen hervorgehoben sind. 

Der Bebauungsplanentwurf enthält im zeichnerischen Teil folgende Änderungen: 

 Für die Parzellen 18 und 19 wird ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt, bisher private Grünflä-

che. Die private Grünfläche wird auch westlich der Parzelle 18 herausgenommen, weil dort vor eini-

gen Jahren ein Gebäude entstanden ist (Hausnummer 33c). Der Geltungsbereich des Bebauungs-

plans wird dort etwas verkleinert. 

 Im nördlichen Teil des Flurstücks 479/3 wird eine 1.443 m² große Fläche zur Entwicklung einer 

Obstwiese festgesetzt. Diese Fläche wird als M2 bezeichnet. Der östliche, 684 m² große Bereich 

dieser Fläche war bisher als Teil der zu erhaltenden Obstwiese festgesetzt (private Grünfläche).  

Da dort aber kaum Obstbäume stehen, ist die Entwicklung einer Obstwiese noch möglich. Der west-

liche Teil der Fläche wird neu in den Bebauungsplan aufgenommen.  

 Die öffentliche Ausgleichsfläche am östlichen Gebietsrand wird im Plan als M1 bezeichnet, zur ein-

deutigen Festsetzung der Maßnahmen und zur Abgrenzung zur vorbeschriebenen Maßnahme. 

 Auf den beiden neuen Parzellen 18 und 19 werden Baugrenzen und Flächen für Garagen festge-

setzt. In diesem Bereich wird die Festsetzung zu erhaltender Bäume herausgenommen. 

 Die öffentliche Verkehrsfläche (Nikolausweg) wird um ca. 25 m² vergrößert, so dass die Parzelle 19 

an ihr anliegt und durch sie erschlossen wird. Die Freihaltefläche für eine spätere Straßenerweite-

rung (Festsetzung Nr. 5.5) wird entsprechend verkleinert. 

 Im nördlichen Bereich der Parzelle 19 wird eine Fläche zur Begründung von Wege- und Leitungs-

rechten festgesetzt (siehe auch unten, textliche Festsetzung Nr. 5.4). 

 An der Ridinger Straße wird eine 25 m² große Fläche für Versorgungsanlagen festgesetzt. Dort soll 

eine sog. PoP-Station (Point of Presence-Station) der Glasfaserversorgung entstehen.  

  

                                                                 

1 Faltblatt „Lärmschutz bei Luftwärmepumpen“, 2018, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg 
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Bei den textlichen Festsetzungen in der Planlegende sind folgende Änderungen vorgesehen:  

 Grundflächenzahl (Nr. 4.1): Die Grundflächenzahl des rechtskräftigen Bebauungsplans wird durch 

die Bebauung weitgehend eingehalten – nur die Grundfläche der Zufahrt zum Hinterliegergrund-

stück übersteigt das zulässige Maß. Um diese Überschreitung zu ermöglichen, wird die Festsetzung 

4.1 geändert. 

 Fläche zur Begründung von Wege- und Leitungsrechten (Nr. 5.4): Entsprechend der Erschließungs-

konzeption wird für die Erschließung der Parzelle 18 eine Fläche zur Begründung der Wege- und 

Leitungsrechte festgesetzt. Die Rechte werden nicht durch den Bebauungsplan begründet, sondern 

sind unabhängig vom Bebauungsplan im Grundbuch einzutragen. Die Festsetzung hat zur Folge, 

dass Anlagen, die der Herstellung der Wege- und Leitungsrechte entgegenstehen, auf dieser Fläche 

nicht zulässig sind. 

 Fläche zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Nr. 6.10): diese Festsetzung wird bisher nur für 

die (öffentliche) Ausgleichsfläche verwendet, soll aber zukünftig auch die neu anzulegende, pri-

vate Obstwiese umfassen. Die Formulierungen werden entsprechend geändert, so dass beide Maß-

nahmen eindeutig festgesetzt werden. 

 Wiese (Nr. 6.11): die Festsetzung wird von „artenreiches Feuchtgrünland“ in „extensiv gepflegte 

Wiese“  geändert, da diese Formulierung dem Entwicklungsziel besser entspricht. 

 Dachgauben und Zwerchgiebel (Nr. 7.4): zukünftig sollen Dachgauben und Zwerchgiebel bereits ab 

Dachneigungen von 34° zulässig sein, bisher war die Mindestdachneigung 35°. Diese Bauteile sind 

somit auch auf Gebäuden mit einer Traufwandhöhe über 4,50 m möglich. 

 Fläche für Versorgungsanlagen (Nr. 5.7): das Planzeichen wurde neu in die Legende aufgenommen. 

Für die beiden Gebäude gelten im Übrigen die gleichen Festsetzungen, wie für die anderen Häuser im Gel-

tungsbereich. Doppelhäuser werden hier jedoch nicht zugelassen. 

2.3 Umfang der Planung 

Die Flächen im Geltungsbereich werden folgendermaßen festgesetzt. Die Tabelle zeigt die bisherigen und 

zukünftigen Größen der einzelnen Nutzungsarten. Der Geltungsbereich wird insgesamt um 452 m² erweitert. 

Der Zuwachs erfolgt auf dem Flurstück Nr. 479/3, Gemarkung Berglern. 

 Fläche bisher Änderung Fläche zukünftig 

Geltungsbereich gesamt 21.341 m² + 452 m² 21.793 m² 

Allgemeines Wohngebiet 9.524 m² + 1.055 m² 10.578 m² 

Öffentliche Verkehrsfläche 5.134 m² + 25 m² 5.159 m² 

Fläche für Versorgungsanlagen - + 25 m² 25 m² 

Freihaltefläche Straßenerweiterung 179 m² - 25 m² 153 m² 

Private Verkehrsfläche 744 m² - 744 m² 

Private Grünfläche 2.785 m²  -2.046 m² 739 m² 

Flächen zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft 
2.682 m² + 1.418 m² 4.100 m² 

Öffentliche Grünfläche - Spielplatz 294 m² - 294 m² 

 

3 Artenliste 

Die Artenliste wurde aus der früheren Bebauungsplanbegründung übernommen. Für die Begrünung sind fol-

gende Arten besonders geeignet: 

 Bäume 1. Wuchsordnung, Pflanzqualität: H, 3xv, mB, 18-20 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Fraxinus excelsior Gem. Esche 

Quercus robur  Stiel-Eiche  
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 Bäume 2. Wuchsordnung, Pflanzqualität: H, 3xv, mB, 14-16 

Acer campestre  Feld-Ahorn 

Betula pendula  Hänge-Birke 

Carpinus betulus  Hainbuche 

Prunus avium  Vogel-Kirsche 

Prunus padus  Trauben-Kirsche 

Sorbus aucuparia  Eberesche 

Obstbaum-Hochstämme lokaltypischer Sorten 

 Sträucher, Pflanzqualität: Str, 2xv, 60-150 

Cornus sanguinea  Roter Hartriegel 

Corylus avellana  Hasel  

Crataegus oxyacantha Zweigr. Weissdorn 

Ligustrum vulgare Liguster 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

Prunus spinosa  Schlehe 

Rosa canina  Hunds-Rose 

Rubus idaeus  Himbeere 

Viburnum lantana Woll. Schneeball 

Viburnum opulus  Wasser-Schneeball 

4 Hinweise 

Die Hinweise richten sich an den Erschließungsträger und an die privaten Bauherren. Sie wurden aus der 

früheren Bebauungsplanbegründung übernommen und im Änderungsverfahren ergänzt. 

Natur- und Artenschutz, zur 2. Bebauungsplanänderung (Untere Naturschutzbehörde) 

 Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind gemäß § 39 Abs. 5 Satz 2 i.V.m. § 44 

Abs. 1 BNatSchG die notwendigen Gehölzbeseitigungen erst im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende 

Februar (außerhalb der Vogelbrutzeit) durchzuführen.

 Wenn die Fläche M2 als Ausgleich für einen Eingriff in Naturhaushalt und Landschaftsbild verwendet 

werden soll, sind die Ausgleichsmaßnahmen dinglich zu sichern.

Bodendenkmäler (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege) 

 Der Abtrag des Oberbodens soll dem Landesamt für Denkmalpflege frühzeitig angezeigt werden, damit 

dieser ggf. fachlich begleitet werden kann. 

 Aufgefundene Bodendenkmäler müssen nach Art. 8 DSchG dem Landesamt für Denkmalpflege oder der 

Unteren Denkmalschutzbehörde gemeldet werden.  

Wasserwirtschaft 

 Sämtliche Bauvorhaben müssen vor Fertigstellung an die öffentliche Wasserversorgung und die zentrale 

Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen werden. Zwischenlösungen werden nicht zugelassen. 

 Die Grundstücksentwässerungsanlage muss nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986 ff) er-

stellt werden. 

 Das Niederschlagswasser ist grundsätzlich flächenhaft über eine bewachsene Oberbodenschicht zu ver-

sickern. Unterirdische Versickerungsanlagen sind nur im Ausnahmefall zulässig. 

 Bei der Versickerung des Niederschlagswassers sind die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 

(NWFreiV) und die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlags-

wasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. 

 Im Planungsgebiet muss mit hohen Grundwasserständen gerechnet werden. Für eventuelle Bauwasser-

haltungen ist beim Landratsamt Erding eine wasserrechtliche Genehmigung zu beantragen. 

 Die Flächenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen. 
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Wasserversorgung (Wasserzweckverband Berglerner Gruppe, Wartenberg) 

 Zur Erschließung der Baugrundstücke ist eine Sondervereinbarung mit dem Wasserzweckverband abzu-

schließen. 

 Zur Sicherung der Leitungen beantragt der Wasserzweckverband Berglerner Gruppe eine Grunddienst-

barkeit zu seinen Gunsten. 

 Jedes Wohnhaus ist mit einem eigenen Wasserhausanschluss zu versehen. Bei nachträglichen Grund-

stücksteilungen ist jeweils ein zusätzlicher Hausanschluss erforderlich. 

 Die Leitungstrasse darf nicht bepflanzt werden. 

 Soweit erhöhter Löschwasserbedarf besteht, hat der Erschließungsträger die Kosten für die Bereitstel-

lung selbst zu tragen. 

 2. Bebauungsplanänderung: Der Anschluss der Parzelle 19 ist gesichert. Mit Abschluss einer Sonderver-

einbarung kann die Parzelle 18 ab die öffentliche Wasserversorgung im Nikolausweg angeschlossen 

werden. 

Abwasserentsorgung - 2. Bebauungsplanänderung (Abwasserzweckverband Erdinger Moos) 

 Das Gebiet liegt innerhalb der Entwässerungsgebietsgrenzen im Trennsystem (Systembereich B2: In die 

Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser eingeleitet werden. Das Regenwasser ist auf dem Grund-

stück zu versickern oder anderweitig schadlos zu beseitigen). 

 Die öffentliche Entwässerungseinrichtung ist in der öffentlichen Straße im Nikolausweg bereits vorhan-

den (Flurstück 479/22). 

 Da im Bebauungsplan die Festsetzung einer Fläche zur Begründung eines Geh-/Fahrt- und Leitungs-

rechts über das Grundstück der Parzelle 19 für die Parzelle 18 vorgesehen ist, kann die Erschließung 

beider Grundstücke über den vorgenannten Kanal erfolgen. Die ggf. dazu erforderlichen dinglichen 

Rechte sind zwischen den Eigentümern der Parzellen 18 und 19 notariell festzuhalten.

 Des Weiteren ist zu beachten, dass über diesen Kanalabschnitt auch die beiden Grundstücke Erdinger 

Straße 35a und b, Parzellen 16 und 17 erschlossen sind. Es muss daher sichergestellt bleiben, dass das 

Teilstück der öffentlichen Entwässerungseinrichtung zwischen den Parzellen 19 und 1 bis zur privaten 

Verkehrsfläche (öffentlicher Eigentümerweg, Flurstück 480/6) auch künftig eine öffentliche Verkehrs-

fläche bleibt und nicht überbaut wird (Flurstück 479/22). Alternativ könnte dieses Teilstück des Flur-

stücks 479/22 auch öffentlich gewidmet werden, wobei das Überbauverbot jedoch bestehen bleiben 

müsste.

Immissionsschutz (Untere Immissionsschutzbehörde) 

 Beim Einbau von Luft-Wärmepumpen sind die gesetzlichen öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzu-

halten. Es ist auf den Einbau lärmarmer Geräte zu achten. Zur Auswahl der Geräte und zu wichtigen Ge-

sichtspunkten bei der Aufstellung wird auf den „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen 

Lärm bei stationären Geräten (Limageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärmepumpen und Mini-

Blockheizkraftwerke)“ und die Broschüre „Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen – für eine ruhige Nach-

barschaft“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt hingewiesen. Beide Veröffentlichungen sind im In-

ternet eingestellt. 

 Auf mögliche Immissionen im Bereich des Bebauungsplanes (Lärm, Geruch und Staub) infolge ord-

nungsgemäßer Nutzung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und der im Ortsteil befindli-

chen Viehhaltungsbetriebe wird hingewiesen. Sie sind zu dulden. 

 Der bauliche Schallschutz gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ und der VDI-Richtlinie „Schall-

dämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ (August 1987) ist zu beachten.  

 Dazu hat das bewertete Schalldämmmaß für die Außenhautelemente der Wohngebäude einschließlich 

deren Dächer mindestens 35 dB zu sein. Das ist nach Fertigstellung der Gebäude durch eine fachkundige 

Stelle nachweisen zu lassen.  Bei gleichartigen Ausführungen genügt eine Musterabnahme. 

 Das Baugebiet liegt im Einwirkungsbereich des Flughafens München. Mit Fluglärmemissionen ist zu 

rechnen.  
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 Das Gebiet liegt in der Lärmschutzzone Ci des Regionalplans, Karte 2 vom 2. Februar 1987 bzw. gemäß 

Entwurf September 2001 der Lärmschutzzonenkarte des Landesentwicklungsprogramms in Zone Ci mit 

einem fluglärmbedingten äquivalenten Dauerschallpegel von mehr als 60 bis 62 dB(A).  

 Nach den Unterlagen der Flughafen München GmbH für das Planfeststellungsverfahren zur 3. Start- und 

Landebahn (Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberbayern vom 26. Juli 2011) ist davon 

auszugehen, dass das Baugebiet innerhalb der Tagschutzzone 2 und der Nachtschutzzone liegt. Die 

entsprechende Mindestanforderung nach § 3 der 2. FlugLSV wäre für Aufenthaltsräume ein resultieren-

des bewertetes Bauschalldämmmaß R´w, res nach DIN 4109 für die Umfassungsbauteile von 30 bzw.  

35 dB. 

 In allen Räumen, in denen sich Menschen über längere Zeit aufhalten, ist für einen ausreichenden 

Schallschutz zu sorgen. 

Abfallentsorgung – 2. Bebauungsplanänderung (Landratsamt Erding, Abfallwirtschaft) 

 Die Parzelle 18 kann nicht direkt durch die Müllabfuhr angefahren werden. Die Müllgefäße sind durch 

die Bauwerber an die nächste befahrene Straße zu verbringen, den Nikolausweg. 

Flughafen München 

 Das Baugebiet befindet sich im Bauschutzbereich des Flughafens München. In diesem Bereich über-

schreiten Bauwerke die Begrenzung des Bauschutzbereichs, wenn sie eine Höhe von 100 m (bezogen 

auf den Startbahnbezugspunkt, hier 445 m) erreichen. 

Abwehrender Brandschutz (Kreisbrandinspektion Erding) 

 Die Bereithaltung und Unterhaltung notwendiger Löschwasserversorgungsanlagen ist Aufgabe der Ge-

meinden und damit – bei Neuausweisung eines Bebauungsgebietes – Teil der Erschließung im Sinn von 

§ 123 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB). Die Sicherstellung der notwendigen Löschwasserversorgung 

zählt damit zu den bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Baugenehmigung.  

 Welche Löschwasserversorgungsanlagen im Einzelfall notwendig sind, ist anhand der Brandrisiken des 

konkreten Bauvorhabens zu beurteilen. Den Gemeinden wird empfohlen, bei der Ermittlung der notwen-

digen Löschwassermenge die Technische Regel zur Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 

Trinkwasserversorgung – Arbeitsblatt W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. 

(DVGW) anzuwenden. 

 Nach der Bekanntmachung zum Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes beschränkt sich die Ver-

pflichtung der Gemeinden nicht auf die Bereitstellung des Grundschutzes. Ein Objekt, das in dem maß-

gebenden Gebiet ohne weiteres zulässig ist, stellt demnach regelmäßig kein außergewöhnliches, ext-

rem unwahrscheinliches Brandrisiko dar, auf das sich die Gemeinde nicht einzustellen bräuchte. Ein 

über den Grundschutz hinausgehender, objektbezogener Brandschutz ist für Objekte mit erhöhtem 

Brandrisiko (z.B. Holzlagerplätze, Parkhäuser, Betriebe zur Herstellung und Verarbeitung von Lösungs-

mitteln, Lagerplätze für leicht entzündbare Güter) und für Objekte mit erhöhtem Personenrisiko (z.B. 

Versammlungsstätten, Geschäftshäuser, Krankenhäuser, Hotels, Hochhäuser) notwendig. 

 Die Gemeinden haben zudem auf ein ausreichend dimensioniertes Rohrleitungs- und Hydrantennetz zu 

achten (BayRS 2153-I, Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (VollzBekBayFwG), Bekanntmachung 

des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 28. Mai 2013 Az.: ID1-2211.50-162). 

 Für das Allgemeine Wohngebiet „WA“ kann entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 für eine erste 

Abschätzung von einem Grundschutzbedarf von 96 m³/h über zwei Stunden ausgegangen werden. 

 Die Löschwasserentnahmestellen (Unter- oder Überflurhydranten) sind in einem maximalen Abstand 

von 80 bis 120 m zu errichten. Die ausreichende Löschwasserversorgung, insbesondere für den Erstan-

griff, ist in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle zu überprüfen. 

 Die Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurvenkrümmungsra-

dien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren werden können. Die 

Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf DIN 

14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ verwiesen. Es muss insbesondere gewährleistet 
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sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von höchstens 50 m von den öffentlichen 

Verkehrsflächen erreichbar sind.  

 Bei in Baugenehmigungsverfahren auftretenden Fragen zum abwehrenden Brandschutz ist die Kreis-

brandinspektion Erding zu beteiligen. 

Telefon (Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Landshut) 

 Bei der Planung und Ausführung ist darauf zu achten, dass vorhandene Telekommunikationslinien nicht 

verändert werden müssen bzw. beschädigt werden. 

 Zur Versorgung des Baugebietes ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich. Aus 

wirtschaftlichen Gründen ist eine unterirdische Versorgung des Gebietes nur bei Ausnutzung aller Vor-

teile einer koordinierten Erschließung möglich. 

 Es ist sicherzustellen, dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet eine 

ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege möglich ist. 

 Eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszo-

ne ist vorzunehmen; die Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau sind vom Erschließungs-

träger zu koordinieren. 

 In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone für 

die Unterbringung der Telekommunikation vorzusehen. 

 Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt „Merkblatt über Baumstandorte und unterir-

dische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Aus-

gabe 1989 zu beachten. 

 Es ist sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der 

Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 

Telefon – 2. Bebauungsplanänderung (Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Landshut) 

 Im Erweiterungsbereich befindet sich eine Telekommunikationslinie (Hauzuführung Hausnummer 33c) 

der Telekom, die wegen der geplanten Baumaßnahme möglicherweise verlegt werden muss. Diese Haus-

zuführung wurde damals vom Eigentümer selbst verlegt, daher liegt die Lage nicht gesichert vor. Der 

Grundstückseigentümer hat die Kosten für eine Verlegung der Leitung selbst zu tragen oder seine Pla-

nung so anzupassen, dass die betroffene Telekommunikationslinie in ihrer jetzigen Lage verbleiben 

kann. 

 Im Falle einer Verlegung sind die erforderlichen Maßnahmen rechtzeitig (ca. 4 Monate) vor Baubeginn 

mit der Fertigungssteuerung der Telekom, E-Mail ti-nl-sued-pti-21-fs@telekom.de abzustimmen. 

 Lageplan 

 

  

mailto:ti-nl-sued-pti-21-fs@telekom.de
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Erdgas (Energie Südbayern GmbH, Erding) 

 Leitungstrassen sind von Bebauungen und Baumbepflanzungen freizuhalten. 

 Bei der Gestaltung von Pflanzgruben müssen die Regeln der Technik eingehalten werden. Diese beinhal-

ten, dass genügend Abstand zu Versorgungsleitungen eingehalten wird oder ggf. Schutzmaßnahmen er-

forderlich sind. 

 Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Versorgung mit Erdgas ist die zeitnahe Übermittlung der 

Adressen der Bauwerber an die Energie Südbayern GmbH erforderlich.  

Südliche Anbindung an die Staatsstraße (Neuanbindung im Rahmen der 1. Bebauungsplanänderung) 

 Die Eckausrundungen der Anbindung müssen so ausgebildet sein, dass sie von dreiachsigen Müllfahr-

zeugen ohne Benutzung der Gegenfahrbahn der Staatsstraße befahren werden können. Die entspre-

chenden Schleppkurven nach „Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der Befahr-

barkeit von Verkehrsflächen, Ausgabe 2001“ sind einzuhalten. 

 Die erforderlichen Sichtflächen für die Anbindung (Anfahrsicht) sind mit den Abmessungen Tiefe 3 m in 

der Einmündung, Länge parallel zur Straße 70 m freizuhalten. Innerhalb der Sichtflächen dürfen neue 

Hochbauten nicht errichtet werden. Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art und Zäune sowie 

Stapel, Haufen und ähnliche mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände dürfen dort nicht 

angelegt werden. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze 

errichtet und Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden. Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit. 

Einzelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen. 

 Dem Staatlichen Bauamt ist eine Straßenplanung mit Darstellung der Anbindung einschließlich aller 

Abmessungen, Nachweis der Halte- und Anfahrsicht und der Schleppkurven vor Beginn der Baumaß-

nahme vorzulegen. Der Erschließungsträger übernimmt die Kosten für bauliche oder sonstige Änderun-

gen im Zusammenhang mit der neuen Anbindung, die zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund verkehrli-

cher Belange oder für die Erschließung notwendig werden (z.B. Fußgängerquerungen). 

 Die Neuanbindung der Erschließungsstraße an die Staatsstraße muss noch vor Erstellung der Hochbau-

ten auf eine Breite von mindestens 5,55 m ausgebaut und mit einem bituminösen oder gleichwertigen 

Belag versehen werden. Die Entwässerung der Einmündungsfläche muss durch entwässerungstechni-

sche Maßnahmen so gestaltet werden, dass kein Oberflächenwasser der Staatsstraße zufließen kann.  

 Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Evtl. erforderliche Lärmschutzmaß-

nahmen werden nicht vom Baulastträger der Staatsstraße übernommen.  

Anpflanzungen im Bereich der Staatsstraße (2. Bebauungsplanänderung) 

 Anpflanzungen entlang der Staatsstraße sind im Einvernehmen mit dem staatlichen Bauamt Freising 

vorzunehmen. 

 

5 Zusammenfassung 

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans Wohngebiet Glaslern, südlich Ridinger Straße ermöglicht die Ge-

meinde Berglern den Bau von zwei weiteren Einzelhäusern am Nikolausweg. Eine vorhandene Obstwiese, die 

mit den Wohnhäusern bebaut wird, soll in der direkten Umgebung neu angelegt werden. Für eine Glasfaser-

verteilerstation wird ein Standort an der Ridinger Straße festgesetzt. 

 

 

 

Wartenberg, den …………………….. .....................................................................

 Anton Scherer, Erster Bürgermeister 
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